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Hinweise zur Achtung der Charta der Grundrechte der Europdischen Union

1. Inhalt der Charta der Grundrechte der Européischen Union
Die Wahrung der Grundrechte gehort zu den Grundprinzipien der Europaischen Union und

ist eine unerlassliche Voraussetzung flr ihre Legitimitat.

In der Charta der Grundrechte der Europaischen Union (Charta) sind die persénlichen,
blrgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte und Freiheiten der Menschen,
die in der Européischen Union leben, festgeschrieben. Die Charta ist mit der Aufnahme in
den Vertrag von Lissabon flir die Organe und Einrichtungen der Europaischen Union sowie
fur die nationalen Behérden der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Unionsrecht
unmittelbar rechtlich bindend. Die in der Charta festgeschriebenen Grundrechte sind daher
auch im deutschen Rechtssystem (zum Beispiel im Grundgesetzt) verankert und werden von

den Gerichten durchgesetzt.

Die Charta’ ist in sieben Kapitel untergliedert:

Kapitel 1 ("Wiirde des Menschen") enthalt die Rechte auf Menschenwurde, auf Leben, auf
korperliche und geistige Unversehrtheit sowie das Verbot von Folter und Sklaverei. Hier
werden auch die in der Medizin und Biologie zu wahrenden Grundrechte genannt, zum

Beispiel das "Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen".

In Kapitel 2 ("Freiheiten") werden burgerliche, politische und wirtschaftliche Rechte
normiert: das Recht auf Freiheit und Sicherheit, die Achtung des Privat- und Familienlebens,
der Schutz personenbezogener Daten, das Ehe- und Familiengriindungsrecht, die
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, die Freiheit der Meinungsauf3erung und der
Information, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, die Freiheit von Kunst und
Wissenschaft, das Recht auf Bildung und das Recht zu arbeiten, die Berufs- und
unternehmerische Freiheit, die Eigentumsfreiheit, das Recht auf Asyl sowie der Schutz

gegen Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung.

Kapitel 3 ("Gleichheit") behandelt das Gleichheitsrecht vor dem Gesetz, die
Diskriminierungsverbote, die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen, die
Gleichstellung von Mannern und Frauen, die Rechte von Kindern und alteren Menschen

sowie die Integration von Menschen mit Behinderungen.

1 Link zur Charta: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
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Im Kapitel 4 ("Solidaritat") werden Rechte aus dem Arbeitsleben, das Verbot der
Kinderarbeit, der Schutz des Familien- und Berufslebens, das Recht auf Zugang zu
Leistungen der sozialen Sicherheit und soziale Unterstiitzung, der Gesundheits-,
Verbraucher- und Umweltschutz sowie das Recht auf Zugang zu Dienstleistungen von

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse aufgefiihrt.

Kapitel 5 ("Biirgerrechte") umfasst die Wahlrechte bei den Wahlen zum Europaischen
Parlament und zu den Kommunalwahlen, die Rechte auf gute Verwaltung durch die Organe
und —Einrichtungen der Européischen Union und den Zugang zu deren Dokumenten, das
Recht auf Anrufung des Blrgerbeauftragten und das Petitionsrecht, die Freizligigkeit und

das Aufenthaltsrecht sowie den diplomatischen und konsularischen Schutz.

Kapitel 6 ("Justizielle Rechte") nennt das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei
Gericht, ein unparteiisches Gericht, die Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte des
Angeklagten, die Grundsatze der Gesetz- und VerhaltnismaRigkeit fur Straftaten und Strafen

sowie das Verbot der Doppelbestrafung.

Kapitel 7 ("Allgemeine Bestimmungen") klart den Anwendungsbereich, die Tragweite der

garantierten Rechte, das Schutzniveau und das Verbot des Missbrauchs der Rechte.

Ziel und Zweck dieses Hinweisblattes ist es, alle an der Umsetzung der Programme fir den
Europaischen Sozialfonds Plus (ESF+), den Fonds fur Regionale Entwicklung (EFRE)
einschlieRlich des Fonds fir einen gerechten Ubergang (Just Transition Fund - JTF)
Beteiligten zu sensibilisieren. Sie sollen ihre Grundrechte kennen, mogliche Verletzungen

von Grundrechten erkennen und lernen, diese zu vermeiden.

2. Forderung aus den Programmen EFRE/JTF und ESF+

Die genannten Fonds unterstitzen Menschen mit konkreten MalRnahmen bei der
Bewaltigung wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und sozialer Herausforderungen. Die
Forderung starkt die soziale Dimension der Europaischen Union im Einklang mit der
Europaischen Saule sozialer Rechte (ESSR) und fordert den gesellschaftlichen
Zusammenhalt in der Europaischen Union. Damit diese Ziele erreicht werden kénnen,
mussen die geforderten MaRnahmen im Wertefundament der Europaischen Union verankert
sein. Die Europaische Union fordert daher bei der Vorbereitung, Umsetzung, Begleitung und
Evaluierung der Programme mit den sogenannten bereichsibergreifenden Grundsatzen -
vergleiche Artikel 9 Verordnung (EU) 2021/10602- die Achtung der Grundrechte und die

Einhaltung der Charta der Grundrechte der Europaischen Union sicherzustellen. Die Charta

2 Verordnung (EU) 2021/1060 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen
Bestimmungen flur den Européischen Fonds fiur regionale Entwicklung, den Européischen Sozialfonds Plus, den
Kohéasionsfonds, den Fonds fiir einen gerechten Ubergang und den Europaischen Meeres-, Fischerei- und
Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften fiir diese Fonds und fiir den Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds, den Fonds fir die innere Sicherheit und das Instrument fir finanzielle Hilfe im Bereich
Grenzverwaltung und Visumpolitik
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der Grundrechte ist daher einerseits bei der Erstellung der Forderrichtlinien und
Fordergrundsatze, bei der Auswahl der Vorhaben zur Férderung und bei der Prifung der
Vorhabenumsetzung zu beachten. Auf der anderen Seite sind auch die Beglinstigten bei der

Durchfihrung der Férdervorhaben an die Umsetzung der Charta gebunden.

Bei der Planung und Umsetzung von Vorhaben aus den Fonds EFRE, ESF+ und JTF
(Fonds) ist die Achtung der Charta gemal Artikel 9 in Verbindung mit Anhang lll Verordnung
(EU) 2021/1060 eine Voraussetzung daflr, dass Mittel aus den Fonds zur Verfligung gestellt
werden. Alle aus den Fonds finanzierten Vorhaben missen geman Artikel 73 Absatz 1
Verordnung (EU) 2021/1060 unter Einhaltung der Charta ausgewahlt und durchgefihrt
werden. Ein Verstold gegen die Charta kann unter Umstanden zur Aussetzung von
Zahlungen durch die Europaische Union fihren. Hinweise dazu, wie die Charta
bertcksichtigt werden kann, enthalten die Leitlinien der Europaischen Kommission zur
Sicherstellung der Einhaltung der Charta bei der Durchfihrung der Europaischen Struktur-

und Investitionsfonds (ESI-Fonds)?.

Die an der Férderung aus den Fonds beteiligten Stellen und die Begtinstigten sind zur
Einhaltung der Charta in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich verpflichtet. Dies umfasst
insbesondere die Rechte, welche bei den jeweiligen Richtlinien/Férdergrundsatzen bzw.

beim jeweils geforderten Vorhaben naturgemaf besonders betroffen sein kénnten.

Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang nachfolgende Rechte der Charta. Diese
Rechte stellen grundlegende Prinzipien der Charta dar, die in allen Phasen der Durchflihrung
des geférderten Vorhabens zu beachten sind:
¢ Recht auf Unversehrtheit (Artikel 3): Insbesondere bei Forschungsprojekten im
Bereich der Medizin und der Biologie ist die freie Einwilligung der Probanden nach
vorheriger Aufklarung sicherzustellen. Es gilt ein Verbot eugenischer Praktiken, der
Nutzung des menschlichen Kdrpers als solchem (oder Teilen davon) zur

Gewinnerzielung und des reproduktiven Klonens von Menschen.

e Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 7): Das Recht auf Achtung des
Privat- und Familienlebens sowie der Wohnung ist zu achten. Dies gilt insbesondere

bei aufsuchenden Angeboten im Rahmen der Forderrichtlinien/Férdergrundsatze.

e Achtung des Schutzes personenbezogener Daten (Artikel 8): Jede Person hat das
Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Mitarbeitenden
und Dritten durfen nur fur festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen

Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage

3 Link zu den Leitlinien: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0723(01)
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verarbeitet werden. Die Personen haben das Recht, Auskunft Gber die sie
betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu
erwirken. Die Sicherheit der Datenverarbeitungsvorgange ist in technischer und

organisatorischer Hinsicht zu gewahrleisten.

Freiheit der Kunst und Wissenschaft (Artikel 13): Die akademische Freiheit wird
geachtet. Dessen ungeachtet sind die Antrage auf Férderung und die Bestimmungen
der Genehmigung von Vorhaben so konkret zu fassen, dass die Erreichung des
Forderzwecks und die Férderfahigkeit der nachgewiesenen Ausgaben oder die
Nachweise zu pauschaliert geforderten Kostenbestandteilen ohne weiteres mdglich

sind.

Unternehmerische Freiheit (Artikel 16): Die unternehmerische Freiheit wird nach dem
Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten

anerkannt.

Wahrung der Gleichheit vor dem Gesetz (Artikel 20): Alle Personen sind vor dem

Gesetz gleich.

Nichtdiskriminierung (Artikel 21): Niemand darf wegen des Geschlechts, der Rasse,
der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der
Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen
Anschauung, der Zugehorigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermogens, der
Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminiert

werden. Dies gilt auch fir die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Gleichheit von Frauen und Mannern (Artikel 23): Die Gleichheit von Frauen und
Mannern ist in allen Bereichen, einschliellich der Beschaftigung, der Arbeit und des
Arbeitsentgelts sicherzustellen. Angebote, die sich speziell an das unterreprasentierte
Geschlecht wenden, sind mit diesem Grundsatz vereinbar. Dartber hinaus ist flr eine
geschlechtergerechte Ausgestaltung der Richtlinien bzw. Férdergrundsatze aber

auch der einzelnen Vorhaben Sorge zu tragen.

Integration von Menschen mit Behinderung (Artikel 26): Der Anspruch von Menschen
mit Behinderungen auf MaRnahmen zur Gewahrleistung ihrer Eigenstandigkeit, ihrer
sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben in der
Gemeinschaft wird geachtet. Den besonderen Bedurfnissen von Menschen mit
Behinderung ist beim Zugang zu den Vorhaben und deren Durchflihrung zu
entsprechen, sofern keine in den Richtlinien/Férdergrundséatzen selbst liegenden

Grinde dem entgegenstehen. Insbesondere sind bauliche Hindernisse zu vermeiden.
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e Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen (Artikel 31): Gesunde, sichere und
wurdige Arbeitsbedingungen sowie eine Begrenzung der Héchstarbeitszeit sind zu

gewahrleisten. Dies gilt gleichermalien fiir alle Beteiligten in den Vorhaben.

o Umweltschutz (Artikel 37): Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung ist - soweit

relevant - sicherzustellen.

3. Beschwerdeverfahren, Rechtsweg und weiterfiihrende Informationen
Sofern Sie sich im Zusammenhang mit der Umsetzung eines aus den Fonds geférderten
Vorhabens in lhren Grundrechten gemaf} der Charta als verletzt ansehen, haben Sie
uber die unten genannte Webseite die Moglichkeit der Beschwerde gegenuber der EU-
Verwaltungsbehoérde EFRE/ESF/JTF. Weiterfuhrende fachspezifische Informationen
erhalten Sie auf der Webseite htips://eufonds.sachsen-anhalt.de .

Seite 5von 5



	Hinweise zur Achtung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

